
FALLBEISPIELE ZUR EINORDNUNG 
 

JUGENDVERBAND 

→ Jugendverband leiht die Spielstraße für eine Ferienaktion für seine Kinder und 

Jugendlichen aus 

→ Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Netto-Preis 

→ Jugendverband leiht die Spielstraße für ein Fest aus, zu welchem sie die 

Allgemeinheit einladen 

→ keine Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Brutto-Preis (+19% USt.) 

 

VEREINE 

→ Verein leiht die Spielstraße für eine Ferienaktion für Kinder und Jugendlichen aus 

→ Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Netto-Preis 

→ Verein leiht einen Kleinbus aus, um mit einer Jugendabteilung auf ein 

Freizeitwochenende zu fahren 

→ Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Netto-Preis 

→ Verein leiht das Spülmobil für ein Vereinsfest aus 

→ keine Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Brutto-Preis (+19% USt.) 

→ Verein leiht einen Kleinbus aus, um mit der Fußballjugend zu einem Turnier zu 

fahren 

→ keine Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Brutto-Preis (+19% USt.) 

 

GEMEINDEN 

→ Gemeinde(jugendarbeit) leiht das Spülmobil für eine Ferienaktion für Kinder und 

Jugendlichen aus 

→ Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Netto-Preis 



→ Gemeinde leiht das Spülmobil für das Stadt- bzw. Gemeindefest aus 

→ keine Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Brutto-Preis (+19% USt.) 

 

KINDERGÄRTEN/ KRIPPEN/ HORTE 

→ Kindergarten mietet den Jugendzeltplatz für einen Abschiedstag für die 
Vorschulkinder an 

→ Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Netto-Preis 

→ Kindergarten mietet den Jugendzeltplatz für ihr Kindergartenfest an 

→ keine Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII  

→ Brutto-Preis (+19% USt.) 


